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Die Bundesrechtsanwaltskammer ist als Dachorganisation der 27 regionalen deutschen 

Rechtsanwaltskammern und der Rechtsanwaltskammer beim BGH die gesetzliche Vertre-

tung der ca. 157.000 in Deutschland zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-

te. Sie tritt für die wirtschaftlichen und rechtlichen Belange der Anwaltschaft ein. 

 

Die Bundesrechtsanwaltskammer bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme 

und macht zur geplanten Aufhebung von Richtervorbehalten in Registersachen folgende 

Anmerkungen: 

 

I. 

 

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich dafür aus, die Zuständigkeit für die 

Liquidatorenbestellung insgesamt für die OHG/KG, die GmbH, die AG/KGaA und die Ge-

nossenschaft einheitlich auf den Rechtspfleger zu übertragen. 

 

II. 

Im Einzelnen: 

 

Bei der OHG oder der KG werden im Falle einer erforderlichen Nachtragsliquidation die 

Liquidatoren durch das Gericht ernannt, § 375 Nr. 1 FamFG. Nach § 17 Nr. 2 lit. a RpflG 

ist dieses Geschäft vom Richtervorbehalt ausgenommen. Ausgehend von der Prämisse, 

dass der in § 17 Nr. 2 lit. b RpflG genannte Richtervorbehalt die speziellere Regelung zu § 

17 Nr. 2 lit. a RpflG darstellt und ihr somit vorgeht (Arnold/Meyer-Stolte/Rellermeyer, 

RpflG, 7. Aufl., § 17 Rn. 61), kann der dort angeordnete Richtervorbehalt durch Rechts-

verordnung einer Landesregierung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RpflG mit der Folge 

aufgehoben werden, dass der Rechtspfleger zuständig ist. 

 

Im Falle der Nachtragsliquidation von AG oder KGaA gemäß § 394 FamFG werden aller-

dings die Abwickler wiederum gemäß §  264 Abs. 2 Satz 2, § 290 Abs. 3 Satz 2 AktG be-

stimmt. Dieses gilt nicht als unternehmensrechtliches Verfahren im Sinne von § 375 Nr. 3 

FamFG. Auch hier gilt der Richtervorbehalt nach § 17 Nr. 2 lit. b RpflG, der wiederum 

durch Rechtsverordnung aufgehoben werden kann. 

 

Bei der Nachtragsliquidation der Genossenschaft ist in jedem Falle der Rechtspfleger zu-

ständig.  
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Danach erscheint es sinnvoll, dass auch im Falle notwendiger Abwicklungsmaßnahmen 

nach Liquidation der GmbH der Rechtspfleger zuständig wird. 

 

Die Bundesrechtsanwaltskammer befürwortet daher, die verschiedenen Zuständigkeitsre-

gelungen derart zu vereinheitlichen, dass für die Ernennung von Nachtragsliquidatoren 

nach Löschung im Register wegen Vermögenslosigkeit hinsichtlich aller Gesellschaften  

unabhängig von der Rechtsform und für Genossenschaften der Rechtspfleger zuständig 

ist. Dies würde zu klaren Zuständigkeiten führen und Streit über die Zuständigkeit von 

Richter und Rechtspfleger im Einzelnen vermeiden. 

 

*** 


